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3. Allgemeine Verwaltungssachen.

Nachdem durch rechtskräftige Urteile des Königlichen Landgerichts zu Posen vom 29. September 1910

gegen die in Lemberg erscheinende periodische Druckschrift „Dziennik Polski“ binnen Jahresfrist zwei—
mal Verurteilungen auf Grund der 88 41 und 42 des Strafgesetzbuchs erfolgt sind, wird in An—
wendung des § 14 des Gesetzes über die Presse vom 7. Mai 1874 (Reichs-Gesetzbl. S. 65) die fernere
Verbreitung dieser Druckschrift auf die Dauer von zwei Jahren hierdurch verboten.

Berlin, den 3. November 1910.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Delbrück.

4. Maß= und Gewichtswesen.

Bekanntmachung.

Auf Grund des § 10 des Gesetzes vom 1. Juni 1898, betreffend die elektrischen Maßeinheiten,
sind die folgenden Systeme von Elektrizitätszählern zur Beglaubigung durch die Elektrischen Prüfämter
im Deutschen Reiche zugelassen und ihnen die beigesetzten Systemzeichen zuerteilt worden:

IFInduktionszähler für Vierleiter-Drehstrom, Form D 5 und Dö9,

r Induktionszähler für Dreileiter-Drehstrom Form D6,
beide hergestellt von den Siemens-Schuckertwerken, G. m. b. H. in Berlin.

Eine Beschreibung wird in der Elektrotechnischen Zeitschrift veröffentlicht, von deren Verlag
(Jul. Springer in Berlin N 24, Monbijouplatz 3) Sonderabdrucke bezogen werden können.

Charlottenburg, den 29. Oktober 1910.

Der Präsident der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.

Warburg.

Bekanntmachung.

Auf Grund des § 10 des Gesetzes vom 1. Juni 1898, betreffend die elektrischen Maßeinheiten,
ist das folgende System von Elektrizitätszählern zur Beglaubigung durch die Elektrischen Prüfämter
im Deutschen Reiche zugelassen und ihm das beigesetzte Systemzeichen zuerteilt worden:

I. Induktionszähler für Wechselstrom, Form W F und für Drehstrom mit gleichbelasteten
Zweigen, Form D G Fn, der Felten &amp; Guilleaume-Lahmeyerwerke A.G. in Frankfurt a.:M.

Eine Beschreibung wird in der Elektrotechnischen Zeitschrift veröffentlicht, von deren Verlag
(Jul. Springer in Berlin N 24, Monbijouplatz 3) Sonderabdrucke bezogen werden können.

Charlottenburg, den 30. Oktober 1910.

Der Präsident der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.

Warburg.
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